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Liebe Morschenicher Bürgerinnen und Bürger,  
 
seit Anfang Juni 2013 werden Ersatzgrundstücke für die Eigentümer bebauter Anwesen in 
Morschenich vorgemerkt. Die Phase 3 wurde mittlerweile abgeschlossen. Es konnten bereits 70 % 
der abgegebenen Wünsche vorgemerkt werden. Die verbleibenden 30 % der Wünsche 
konzentrieren sich jedoch auf 12 Grundstücke, so dass diese mehrfach belegt sind und dadurch 
derzeit keine weiteren Vormerkungen möglich sind.  

 

 

Änderung des Bebauungsplanes Merzenich C 23 (Morschenich-Neu) 
 

 
Aus den Beratungsgesprächen mit Ihnen im Rahmen der Grundstücksvormerkung und aus 
Gesprächen mit dem Bürgerbeirat zeigte sich im Verlauf der Phasen 1 ï 3 der 
Grundstücksvormerkung zunehmend, dass die derzeit noch nicht vorgemerkten Grundstücke in 
Zuschnitt, Lage und zulässiger Bebaubarkeit vielfach den Grundstücksansprüchen und -wünschen 
der Umsiedler, die noch keine Vormerkung erhalten konnten, nicht entsprechen. 
Hinzu kommt, dass sich einige Eigentümer bisher nicht an der Grundstücksvormerkung beteiligt 
haben. Erfahrungsgemäß werden aber noch während der Umsiedlung ein Teil dieser Eigentümer 
ihren Grundstücksbedarf am Standort anzeigen.  
 
Mit Blick auf die Planungssicherheit für Sie als Umsiedler ist es gemeinsames Ziel, die 
Grundstücksvormerkung zügig und mit einem bedarfsgerechten Grundstücksangebot fortzusetzen.  
Dies erfordert sowohl die Änderung von Grundstückszuschnitten gegenüber dem bisherigen 
Grundstücksaufteilungsplan, als auch die Änderung des Bebauungsplanes zur Planung neuer 
Ersatzgrundstücke sowie die Anpassung der textlichen Festsetzungen. 
 
Vor diesem Hintergrund hat der Rat der Gemeinde Merzenich am 10.10.2013 die Aufstellung zur          
1. Änderung des Bebauungsplanes C23 (Morschenich-Neu) beschlossen. 
Die Firma BKR Aachen, Herr Prof. Castro, wurde damit beauftragt den bisherigen Bebauungsplan 
aufgrund der aktuellen Erkenntnisse aus der Grundstücksvormerkung zu überarbeiten und 
zusätzliche Grundstücke zu schaffen. 
 
Da der formale Weg der öffentlichen Bekanntmachung und Beteiligung eingehalten werden muss, 
wird der geänderte Bebauungsplan voraussichtlich erst im Januar 2014 rechtskräftig werden. Die 
neuen Ersatzgrundstücke können erst dann gesichert zur Verfügung stehen und von Ihnen 
ausgewählt werden und von RWE zugesagt werden.  
 

Es muss weitergehen!  

Unterteilung der Phase 4 notwendig 
 

(Nur für Umsiedler die sich bisher an der Grundstücksvormerkung beteiligt haben) 
 
Um die Zeit bis dahin nutzen zu können wurde beschlossen, die Phase 4 in die Phasen 4a und 4b 
zu unterteilen.  

 
Über Einzelheiten zur Durchführung der Phase 4a werden die betroffenen Eigentümer, denen 
bisher noch kein Ersatzgrundstück gemäß den zu Beginn des Grundstücksvormerkungsverfahrens 
vorgestellten Regeln vorgemerkt werden konnte  und für die Phase 4b alle Eigentümer, die sich 
bisher am Grundstücksvormerkungsverfahren beteiligt haben, durch ein gesondertes Schreiben von 
RWE informiert. 
 



In dem beigefügten Plan sind die für die Phase 4a zur Verfügung stehenden Grundstücke in grün 
gekennzeichnet. Zu Ihrer Orientierung sind auch die durch die Bebauungsplanänderung betroffenen 
bzw. neu geschaffenen Änderungsbereiche in grau dargestellt. Da der Bebauungsplan noch nicht 
rechtskräftig ist, können sich an diesen Grundstücken noch Änderungen ergeben. 
 

 

Phase 4a 
Zeitraum ĂPhase 4añ 05.11.2013 bis 29.11.2013 

 
In der Phase 4a stehen alle freien Ersatzgrundstücke zur Verfügung, die nicht durch die Änderung 
des Bebauungsplanes betroffen sind.  
 
Dabei wurden einige Grundstücke innerhalb der Grenzen des bestehenden Bebauungsplanes in 
der Größe angepasst, um durch eine größere Grundstücksbreite besser Ihren Wünschen 
entsprechen zu können.  
 
Alle Eigentümer, die noch keine Vormerkung haben (30 %), können in dieser Phase erneut 
Wünsche in der Priorität 1 ,2 und 3 als Ersatz bestehender oder weggefallener Wünsche abgeben. 
Dabei ist es möglich, dass Sie Ihre Wünsche innerhalb des Beratungszeitraums der Phase 4a 
mehrfach ändern und so auf die abgegebenen Wünsche anderer Umsiedler reagieren können. 

 
 

Phase 4b 
Zeitraum ĂPhase 4bñ ab ca. Januar 2014 

 
In der Phase 4b werden dann alle freien Ersatzgrundstücke (inklusive der durch den 
Bebauungsplan neu geschaffenen Grundstücke) zur Verfügung stehen.  
 
In dieser Phase können alle Eigentümer, die sich bisher am Grundstücksvormerkungsverfahren 
beteiligt haben, Wünsche in der Priorität 1, 2 und 3 abgeben und damit ihre bestehenden oder 
weggefallenen Wünsche ersetzen.  
 
Die Eigentümer, die bereits in einer der Phasen 1 ï 4a ein Grundstück vorgemerkt bekamen, 
können dieses vorgemerkte Ersatzgrundstück in der Phase 4b zurückgeben und ebenfalls drei neue 
Wünsche abgeben. Das mehrfache Ändern Ihrer Wünsche innerhalb des Beratungszeitraums der 
Phase 4b ist ebenfalls wieder zulässig. 
 

Ich habe meinen Grundstücksanspruch noch nicht geltend gemacht.  
Ab wann kann ich mir ein Ersatzgrundstück aussuchen? 

 
In der Phase 5 können freie Grundstücke für Eigentümer ohne bisherige Vormerkung sofort 
vorgemerkt werden. Bereits vorgemerkte Grundstücke können ebenfalls gegen freie Grundstücke 
getauscht werde. Dies ist in den ersten 14 Tagen nur für die Umsiedler möglich, die sich bisher 
bereits an der Grundstücksvormerkung beteiligt haben. 
Nach Ablauf der 14 Tage können sich auch die Umsiedler wieder beteiligen, die sich bisher nicht an 
der Grundstücksvormerkung beteiligt haben. 
 
 
       
 



  


